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Gebührentarif der Gemeindeverwaltung
der Gemeinde Davos1

Vom Kleinen Landrat gestützt auf Art. 24 des Allgemeinen Gebührengesetzes der Gemeinde
Davos2 am 15. Januar 2008 erlassen

(Stand am 30. Juli 2024)

0 Gebühren für die gesamte Verwaltung

0.01 Allgemeine Bewilligungen der Verwaltung

Sofern in diesem Gebührentarif nachfolgend oder in einem besonderen Gebührenerlass
nicht spezielle Bewilligungsgebühren geregelt sind, gilt:
a) Ausstellen einer Bewilligung Fr. 40.-- bis 100.--
b) Ausstellen einer Ausnahmebewilligung Fr. 80.-- bis 200.--

0.02

a)

Kopien

Kopieren von Amtsakten, schwarz-weiss, A4 pro Kopie Fr. 1.--
b) Kopieren von Amtsakten, schwarz-weiss, A3 pro Kopie Fr. 1.50
c) Kopieren von Amtsakten, farbig pro Kopie Fr. 2.--
d) Papierkopien von Mikrofilmen, schwarz-weiss

Format A4 pro Kopie Fr. 5.--
Format A3 pro Kopie Fr. 7.--
Format A2 pro Kopie Fr. 10.--
Format A1 pro Kopie Fr. 20.--
Format A0 pro Kopie Fr. 25.--

Der minimale Rechnungsbetrag für Kopien beträgt Fr. 10.--

0.03  Rückzahlung irrtümlich eingegangener Gelder (Doppelzahlungen usw.)

Gebühr für Rückzahlung Fr. 20.--
(zuzüglich Überweisungsspesen bei Zahlungen ins Ausland)

0.04  Inkassoverfahren

a) Erste Mahnung gratis
b) Zweite Mahnung Fr. 30.--
c) Betreibungsbegehren Fr. 100.--3

d) Rechtsöffnungsbegehren, nach Aufwand Fr. 100.-- bis 200.--4

1 Siehe DRB 10, FN 1
2 DRB 22
3 Fassung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 12. Juli 2016; in Kraft getreten am 12. Juli 2016
4 Fassung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 12. Juli 2016; in Kraft getreten am 12. Juli 2016
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1 Gebühren der Einwohnerkontrolle

1.01  Auskünfte

a) Einfache schriftliche Auskunft Fr. 10.--
b) Bei umfangreichen Nachschlagungen kann

die Gebühr von lit. a verdoppelt werden
c) Auskünfte an andere Amtsstellen gratis

1.02

a)

Ausstellung von Dokumenten

Anmeldung zur Niederlassung für Schweizer und Ausländer
(Niederlassungsausweis / Schriftenempfangsschein) Fr. 30.--1

b) Anmeldung zum Aufenthalt / Wochenaufenthalt
(Aufenthaltsausweis) Fr. 50.--2

c) Erneuerung des Aufenthaltsausweises, Verlängerung Fr. 50.--3

d) Neuer Niederlassungsausweis / Schriftenempfangsschein
infolge einer Zivilstandsänderung oder Erreichen der
Volljährigkeit Fr. 20.--

e) Abmeldung unabgemeldet weggezogener Schweizer und
Nachsenden der Schriften Fr. 20.--

f) Ausstellungsgebühren für
- Wohnsitzausweis (wird nur neu ausgestellt, nicht verlängert) Fr. 20.--
- Heimatausweis Fr. 20.--
- Leumundszeugnis Fr. 25.--
- Handlungsfähigkeitszeugnis (durch Amtsvormundschaft

ausgestellt) Fr. 20.--
- Einheimischenausweis für Erwachsene Fr. 10.--
- Verlängerung Einheimischenausweis gratis
- Identitätskarte für Kinder bis zum 15. Altersjahr inkl. Porti Fr. 35.--
- Identitätskarte für Erwachsene inkl. Porti Fr. 70.--

g) Vorladungen, Bescheinigungen usw. im Zusammenhang
mit dem Einwohneramt bis Fr. 50.--

h) Gebühren für die Behandlung von Gesuchen
betreffend Versicherungspflicht in der Schweiz Fr. 50.--

i) Nimmt die Verrichtung längere Zeit in Anspruch,
wird die Gebühr nach Zeitaufwand bemessen
und beträgt pro Stunde maximal Fr. 80.--

1.03  Amtskosten bei Strafverfügungen Fr.  40.--
bis Fr. 100.--

1 Fassung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 29. Oktober 2013; in Kraft getreten am 1. Januar 2014
2 Fassung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 29. Oktober 2013; in Kraft getreten am 1. Januar 2014
3 Fassung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 29. Oktober 2013; in Kraft getreten am 1. Januar 2014
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1.041 Gebühren des Fundbüros

Für die Entgegennahme, Registrierung und Vermittlung einer Fundsache werden folgende
Gebühren erhoben:

Fundsachen (einschliesslich Bargeld oder Wertschriften) Gebühr
mit einem Wert

von  Fr. 10.-- bis Fr. 50.-- Fr. 5.--
über Fr. 50.-- Fr. 10.--
über Fr. 100.-- Fr. 15.--
über Fr. 300.-- Fr. 25.--
über Fr. 500.-- Fr. 35.--
über Fr. 1000.-- Fr.  50.--

2 Gebühren des Ordnungsamtes Davos2

2.013 Aufwand für

a) Pro Person und Stunde Fr. 80.--
b) Stempelgebühr für Kontrollarbeiten

(Bestätigungen, Versenden von Fahrbewilligungen
und Parkkarten auf Rechnung, usw.) Fr. 10.--

2.02  Fahrzeugfahndung / Eingebrachte Fahrzeuge

a) Fahrräder Fr.  30.--4

b) Motorfahrräder Fr.  30.--5

c) Abschleppen eines Fahrzeuges Fr. 270.--6

plus effektiver Aufwand für Abtransport Dritter
d) Standgebühr für abgeschleppte Fahrzeuge

ab dem 1. Tag pro Tag Fr.   10.--7

e) (aufgehoben) 8

f) Hemmschuhmontage Fr. 150.-- 9

1 Ziff. 1.04 eingefügt gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 25. März 2014; in Kraft getreten am
1. April 2014

2 Fassung des Titels gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 25. März 2014; in Kraft getreten am
1. April 2014

3 Fassung von Ziff. 2.01 gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 25. März 2014; in Kraft getreten am
1. April 2014

4 Fassung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 25. März 2014; in Kraft getreten am 1. April 2014
5 Fassung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 25. März 2014; in Kraft getreten am 1. April 2014
6 Fassung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 2. Mai 2023, in Kraft getreten am 2. Mai 2023
7 Fassung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 2. Mai 2023, in Kraft getreten am 2. Mai 2023
8 Fassung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 2. Mai 2023, in Kraft getreten am 2. Mai 2023
9 Fassung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 2. Mai 2023, in Kraft getreten am 2. Mai 2023
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2.03 Fahrzeugeinsatz

a) Dienstfahrzeug (Grundpauschale pro Einsatz) Fr. 40.--
b) Pro km Fr. 1.30

2.041 Signalisationsmaterial, leihweise Abgabe

(Pro Tag/Nacht 24h, ab 5. Tag Reduktion 50 %)
a) Grundtaxe Fr. 30.--
b) Signaltafeln aller Grössen Fr. 5.--
c) Signalständer Fr. 5.--
d) Lampen mit Trockenbatterien Fr. 10.--
e) Triopan aller Grössen Fr. 5.--
f) Absperrvorrichtungen, pro 2,50 Meter Fr. 10.--
g) Blendlatten, Böckli, Molankegel, weitere Gegenstände Fr. 5.--
h) 1-Tages-Pauschale für max. 3 Tafeln und 3 Signalständer

(für Selbstabholer) Fr. 30--

2.052 Signalisationsmaterial, durch Ordnungsamt signalisiert

a) Bereitstellung und Rücknahme, pro Stunde Fr. 80.--
b) Bereitstellung und Rücknahme, minimal Fr. 40.--
c) Zuzüglich Fahrspesen pro km Fr. 1.30

2.064 Hundetaxen und Gebühren

a) ordentl. Taxe 1. Hund Fr. 120.00
b) ordentl. Taxe 2. Hund und weitere Hunde Fr. 240.00
c) ermässigte Taxe Fr. 60.00
d) Gebühren bei Taxbefreiung Fr. 20.00
e) Umschreibgebühr bei Halterwechsel Fr. 20.00

3 Gebühren der Rauchgaskontrollen

Rauchgaskontrollen

1 Fassung von Ziff. 2.04 gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 25. März 2014; in Kraft getreten
am 1. April 2014

2 Fassung von Ziff. 2.05 gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 25. März 2014; in Kraft getretenam 1. April
2014

4 Fassung von Ziff. 2.06 gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 25. Februar 2020; in Kraft getreten am
25. Februar 2020

a) Kontrollgebühren
einstufige Brenner Fr. 70.--
zweistufige Brenner Fr. 90.--
zweistufige, modulierende Brenner > 350 kW Fr.1500.--

b) Bearbeitungsgebühr bei Nachkontrollen zusätzlich Fr. 20.--
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1

Gebühren der Feuerwehr Davos

4.00
2

Einsatzkosten, Grundsatz

Bei Brand werden, ausser bei Grobfahrlässigkeit, keine Kosten erhoben.

4.013 Stundenansätze pro Mann

a) Planbare Einsätze Brandschutz pro Stunde,   Fr.  40.--
ab siebter Stunde, pro Stunde   Fr.   60.--

b) Nicht planbare Einsätze, pro Stunde   Fr.   60.--

Es werden nur ganze Stunden verrechnet.

4.024 Stundenansätze pro Fahrzeug (exklusiv Personal)

Stundenansätze pro Fahrzeug für Einsätze gemäss Art. 3 Feuerwehrgesetz
a) Ausrückpauschale Einsatzfahrzeuge Fr. 750.--
b) zusätzlich pauschal pro Stunde Einsatzfahrzeuge Fr. 235.--

Stundenansätze pro Fahrzeug für Einsätze ausserhalb Art. 3 Feuerwehrgesetz
a) Tanklöschfahrzeuge und ABC-Fahrzeuge pro Stunde Fr. 240.--
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ADL für Spezialeinsätze (EWD, DDO und ähnliches) pro Stunde
Grosser Notstromgenerator exkl. Treibstoff pro Stunde
Diverse Anhänger / MS / Schlauchverleger / Leuchtmast pro Stunde
Übrige Fahrzeuge pro Stunde
Pumpen / Wassersauger / Lüfter pauschal pro Gerät und Stunde
Verbrauchsmaterial pauschal

Fr. 240.--
Fr. 100.--
Fr.   50.--
Fr. 150.--
Fr.   40.--
Fr.   50.--

Es werden nur ganze Stunden verrechnet.

4.035 Diverse Verrechnungen

a) Wespenentfernung pauschal inkl. Kleinmaterial und Personalaufwand
Benötigte Spezialfahrzeuge werden separat verrechnet. Fr. 300.--
(Einsatz erfolgt nur bei akuter Gefahr für Personen oder wenn
Spezialfahrzeuge der Feuerwehr nötig sind)

b) Flaschenfüllungen für Blaulichtorganisationen pro Flasche Fr.    8.--
c) Tauchflaschen Private pro Flasche Fr.  10.--
d) Befreiung der Dächer von der Schneelast (Einsatz nur in Not- Verrech-

Situationen und wenn Privatfirmen ausgelastet sind) nung nach
Aufwand

1 Fassung von Ziff. 4 gemäss Nachtrag II vom 14. Dezember 2010 bzw. vom 18. Januar 2011; in Kraft getreten am
1. Januar 2011
2 Ziff. 4.00 eingefügt gemäss Nachtrag III vom 16. Oktober 2012; in Kraft getreten am 16. Oktober 2012
3 Fassung von Ziff. 4.01 gemäss Nachtrag IV vom 10. Dezember 2019; in Kraft getreten am 1. Januar 2020
4 Fassung von Ziff. 4.02 gemäss Nachtrag V vom 30. Juli 2024; in Kraft getreten am 30. Juli 2024
5 Fassung von Ziff. 4.03 gemäss Nachtrag V vom 30. Juli 2024; in Kraft getreten am 30. Juli 2024
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4.041 Fehlalarm

Einsatzkosten pauschal pro Einsatz bei Fehlalarmen Fr. 1200.--

1Wird verrechnet, sofern durch richtiges Verhalten ein Ausrücken der Feuerwehr nicht
notwendig gewesen wäre.
2 Bei einem zweiten Fehlalarm innerhalb eines Jahres, welcher das Ausrücken der
Feuerwehr zur Folge hat, erfolgt eine Meldung an die GVG und es werden die effektiven
Kosten nach Aufwand in Rechnung gestellt.

52 Gebühren Tiefbauamt

5.01 Bearbeitung von Schadenfällen

Pauschal
In umfangreichen, die Pauschale offensichtlich übersteigenden Fällen
nach Aufwand: pro Stunde

2.02 Bearbeitung von Aufbruchgesuchen

Fr. 200.--

Fr.  80.--

bis 10 m2 Aufbruch Fr. 150.--
über 10 m2 Aufbruch Fr. 300.--

63,4 Gebühren bei Mehraufwand

Bei Mehraufwand können die Gebühren gemäss Art. 15 des Allgemeinen Gebühren-
gesetzes der Gemeinde Davos4 erhöht werden.

75 Weitergeltung spezieller Tarife

Alle besonderen Tarife, die im Davoser Rechtsbuch aufgeführt sind oder von der zu-
ständigen Behörde erlassen wurden, gelten weiterhin.

86 In-Kraft-Treten

Dieser Tarif tritt mit der Beschlussfassung in Kraft.

1 Fassung von Ziff. 4.04 gemäss Nachtrag V vom 30. Juli 2024; in Kraft getreten am 30. Juli 2024
2 Eingefügt gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 30. Januar 2018; in Kraft getreten am 30. Januar 2018
3 Fassung von Ziff. 5 gemäss Nachtrag I vom 26. Mai 2009; in Kraft getreten am 26. Mai 2009
4 Neue Nummerierung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 30. Januar 2018; in Kraft getreten am

30. Januar 2018
5 DRB 22
6 Neue Nummerierung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 30. Januar 2018; in Kraft getreten am

30. Januar 2018
6 Neue Nummerierung gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 30. Januar 2018; in Kraft getreten am
30. Januar 2018
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